
Rechte und Pflichten der  
Schwerbehindertenvertretung  
Ein Seminar für Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung  

nach § 37 Abs. 6 BetrVG bzw. § 96 Abs. 4 SGB IX 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

das Behindertenrecht ist in den letzten Jahren 

grundlegend geändert worden. Zuletzt wurde 

mit dem Sozialgesetzbuch IX im Jahr 2001 das 

alte Schwerbehindertengesetz völlig abgelöst.  

 

Unser Seminar richtet sich an Mitglieder der 

Schwerbehindertenvertretung, aber auch an 

interessierte Betriebsratsmitglieder. 

 

Themen: 
  

• Stellung und Aufgaben der  

Schwerbehindertenvertretung 

• Beteiligung an der  

Mitbestimmung im Betrieb 

• Rechtsansprüche  

gegenüber dem Arbeitgeber 

• Rechtsansprüche  

gegenüber dem Betriebsrat 

• Durchsetzung der Rechte der  

Schwerbehindertenvertretung 

 

 

Seminar findet statt: 
 
Montag, 22. Februar 2010  
Beginn: 09.30 Uhr | Ende: ca. 16 Uhr 

 

Gewerkschaft NGG, Zumsandestr. 35 

48145 Münster, Fax: 0251/30118 

region.muensterland@ngg.net 

Anmeldung bis zum 8.02.2010 an:  

Referent 
 
Jason Schomaker 
Rechtsanwalt in Münster 

Tagungsort 
 
Hotel Selbachpark 
Kamener Straße (B61), 59077 Hamm-Pelkum 

Kosten  
 
125 Euro pro Teilnehmer 
inkl. Verpflegung; Fahrtkosten nicht enthalten 

Dieses Seminar wird nach § 37 Abs. 6 Betriebsverfassungsgesetz durchgeführt . Die mit der Teilnahme verbundenen Kosten für 

Fahrt, Verpflegung, Material und Honorare hat der Arbeitgeber zu tragen. In den Betriebsratsgremien sind entsprechende Be-

schlüsse zu fassen. Die Kosten pro Teilnehmer belaufen sich auf 125,00 €. Dieser Betrag wird dem Arbeitgeber in Rechnung ge-

stellt. In Ausnahmefällen ist eine Bareinzahlung am Veranstaltungsort möglich. 

Aus der Seminarreihe der 
NGG-Regionen Bielefeld, 
Bünde-Lübbecke-Minden, 
D e t m o l d - P a d e r b o r n  
Münsterland, Südwestfalen 



08. 
Feb 2010 

Anmeldefrist 

In jedem Fall hier den Beschluss des Betriebsrats bescheinigen lassen!  

Bitte auch die Rückseite vom Arbeitgeber in allen Teilen ausfüllen lassen. 

Rechte und Pflichten der  
Schwerbehindertenvertretung  

Ein Seminar für Mitglieder der Schwerbehindertenver-

tretung nach § 37 Abs. 6 BetrVG bzw. § 96 Abs. 4 SGB IX 

 

am 22. Februar 2010  

  in Hamm-Pelkum 

Bescheinigung des Betriebsrates: 
 

Der/die oben Genannte nimmt aufgrund eines  

Beschlusses des Betriebsrats vom ____________ nach  

§ 37 Abs. 6 BetrVG an dem Lehrgang teil. Der Beschluss 

wurde dem Arbeitgeber am ____________ schriftlich  

mitgeteilt. 

ausfüllen & einsenden an: 
 
 

Gewerkschaft NGG 
Zumsandestr. 35 
48145 Münster 
 
 

Fax: 0251-30118 
 
 
region.muensterland@ngg.net 



Bescheinigung des Arbeitgebers 
 

 
 

Herr/Frau _______________________________________________________ 
(bitte Namen eintragen) 

 
erhält von uns für die Teilnahme an dem umseitig genannten Lehrgang eine  
Freistellung nach § 37.6 BetrVG.  
 
 
1. Die Seminar-  und Verpflegungskosten 
 

 werden vor Lehrgangsbeginn ausgezahlt und von  
 unserer Mitarbeiterin, bzw. unserem Mitarbeiter  
 während des Seminars bar eingezahlt. 
 
 werden gegen Rechnung überwiesen. 
 

 
2. Rechnungsanschrift: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Für dieses Seminar werden pro Teilnehmer / Teilnehmerin 
 

125,00 Euro 
 

berechnet. Darin enthalten sind Seminar- und Verpflegungskosten.  
Fahrtkosten sind nicht in den Seminargebühren enthalten. 

 
 

 
 
 
 
 

______________, den __________ ______________________________________ 
         (Ort)                  (Datum)                          (Stempel und Unterschrift ) 
 


